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Sehr geehrter Her Makiolla,

der Präsident der Europäischen Kommission, Herr Jean-Claude Juncker, hat mich
gebeten, Ihnen für Ihr Schreiben vom 27. Februar 2015 und die tibermittlung des

Kreistagsbeschlusses zu den transatlantischen Freihandelsabkommen ITIP und CETA,
sowie zu dem Dienstleistungsabkommen TISA, herzlich zu danken. Bitte entschuldigen

Sie die verspätete Antwort.

Ihr Interesse und der Beitrag, den Sie zusammen mit den kommunalen Spitzenverbtinden

in diese Verhandlungen einbringen, sind zu begrtißen. Der Europäischen Kommission ist

bewusst, dass TTIP, CETA und TiSA bei den Gebietskörperschaften Fragen aufgeworfen
haben. Erlauben Sie mir daher, zu den von Ihnen genannten Punkten weitere
Erläuterungen zu geben.

Dem Schutz der öffentlichen Daseinsvorsorge und der Selbstverwaltung der Kommunen
galt schon immer unsere Aufmerksamkeit. Alle bisherigen Freihandelsabkommen der
EU, einschließlish CETA, beinhalten eine sehr weitgehende Ausnahme von

Verpflichtungen - in der rechtlichen Form sogenannter Vorbehalte - für den gesamten

Bereich der öffentlichen Dienstleistungen, rurrr Beispiel im öffentlichen
Gesundheitswesen, im öffentlichen Verkehrswesen. im Bildungswesen oder in der
Wasserversorgung. Dies erlaubt es unter anderem, öffentliche Monopole oder
Konzessionen für bestimmte inländische private Anbieter auf kommruraler Ebene zu
unterhalten, Eine Verpflichtung zur Privatisierung besteht ebenfalls nicht. Über diese
generelle Ausnahme für die öffentliche Daseinsvorsorge hinaus nehmen wir in unsere
Handelsabkommen weitere spezifische Vorbehalte für folgende Bereiche auf.
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. staatlich finanzierte oder ansonsten staatlich geftirderte Gesundheitsversorgung
rurd soziale Dienste;

. staatlich finanzierte oder ansonsten staatlich geforderte Bildung;

. Dienste zur Wassersammlung, -aufbereitung, -verteilung trnd -bewirtschaftung.

Außerdem können öffentliche Dienstleistungen weiter subventioniert werden. Dies gilt

auch für die Förderung im kulturellen und sozialen Bereich.

Hinsichtlich der Negativliste der Dienstleistrmgsvorbehalte ist darauf hinzuweisen, dass
die Entscheidung für eine Negativ' oder eine Positivliste letztendlich eine technische
Frage ist. Beide kommen zrr demsslben Ergebnis hinsichtlich des effektiven
Marktzugangs. So gelten zum Beispiel die oben genannten Ausnahmen im Bereich der
öffentlichen Daseinsvorsorge in beiden Fällen. Die CETA-Liste ist das Ergebnis
intensiver Konsultationen zwischen der Kommission und den EU-Mitgliedstaaten und ist
auch zwischen der Bundesregierung und den Ländern diskutiert worden. Die
wirtschaftliche Betätigung der Kommunen im Bereich der Daseinsvorsorge und der
kommunalen lnfrastruktur wird nicht eingeschrankt. Durch die Aufrrahme der
entsprechenden Vorbehalte in den sogenannten Annex II fallen die öffentlichen
Dienstleistungen bei Abkommen mit einer Negativliste, so wie CETA, nicht unter die
"Ratchet"- beziehungsweise Sperrklausel. Deshalb wird eine eventuelle
Rekommunalisienurg privater Dienstleistungen auch nicht beschränkt.

Im Zusammenhang mit der Daseinsvorsorge möchte ich auch auf die gemeinsame
Erklärung von Kommissarin Malmström und dem US-Handelsbeauftragten Botschafter
Froman vom 20. Mitrz 2015 hinweisen,l in der sowohl die wichtige Rolle öffentlicher
Dienstleistungen in der EU und in den Vereinigten Staaten als auch die
Organi sationsfreihei t unterstri chen werden.

Was das öffentliche Beschaffimgswesen und das Wettbewerbsrecht anbelangt, möchte
ich hervorheben, dass es hier nicht um eine "Privatisierung" oder einen Eingriff in die
Organisationsfreiheit der Kommunen geht. Die irn nationalen und EU-Recht
vorgesehenen Spielräume ftir die Vergabekriterien werden durch die Abkommen nicht
berährt. Die Verhandlungen betreffen lediglich einen verbesserten Marktzugang für
Unternehmen, die öffentlichen Dienstleistern zuliefern. Im durch die EU-Richtlinie
vorgegebenen Rahmen wird den Kommunalverwaltungen aber stets die Freiheit belassen,
selbst zu entscheiden, ob eine Dienstleistung selbst ("in-house") erbracht wird, oder ob
sie anderweitig erfolgt, zum Beispiel durch eine interkommunale Zusammenarbeit oder
die Beauftagung eines privaten Anbieters.
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Allgernein übt die Kommission ihr Verhandlungsmandat in einer Weise aus, die den

durch die ElJ-Beschaffungsrichtlinien vorgegebenen Rahmen nicht überschreitet.

Regelung€il, die in den EU-Beschaffungsrichtlinien festgelegt sind, werden durch die

Abkommen nicht angetastet.

In Bezug auf das Regulierungsrecht der Staaten im öffentlichen Interesse - zum Beispiel

im Bereich der Umwelt, des Verbraucherschutzes oder der sozialen Standards - sorgt die

Kommission dafür, dass dieses nicht eingeschränkt werden kann, auch nicht beim
Investitionsschutz. Dies wird im CETA-Abkommen ausdräcklich klargestellt. Die
Standards zum Investitionsschutz und deren Definition werden im Vergleish zu den
existierenden bilateralen Abkorffnen, von denen auch die Bundesrepublik Deutschland
eine größere ZaIn, abgeschlossen hat, noch eirunal präizisiert und eingegrenzt. Das
Investitionsschutzkapitel in CETA trägt den Kritiken am bisherigen Modell Rechnung
und stellt klar, dass sich ein Investor nur dann auf den Schutzmechanismus berufen kann,
wenn er zum Beispiel durch eine Rechtsverweigerung, eine wesentliche Verletzung des
Rechts auf ein ordnungsgemäßes Verfahren, oder durch offenkundige Willkiir und
Diskriminierung benachteiligt wurde. Der alleinige Verweis auf eine unliebsame
Maßnahme oder auf zukünftige entgangene Gewinne reicht nach dem EU-Mo<lell nicht
aus, um Ansprüche aus dem Investitionsschutz zu begninden. Die ordentliche
Gerichtsbarkeit wird außerdem weder auf nationaler noch auf kornr,r,ilrnaler Ebene
angetastet. Fär TTIP werden selbstverständlich die gleichen Prinzipien gelten.

Weitere Erläuterungen zum Investitionsschutz und den oben genannten Standards finden
Sie im Merkblatt zu den lnvestitionsbestimmungen im Freihandelsabkommen EU-
Kanada.2

Im Bereich der Standards allgemein hat die Kommission mehrmals unterstrichen, dass
eine Verwässerung der in der ElJ-Gesetzgebung verankerten Regeln durch TTIP oder
CETA ausgeschlossen ist. Sowohl die EU und ilue Mitgliedstaaten als auch unsere
Partner werden weiterhin autonom und selbstverantwortlich ihre Standards definieren
und erlassen. Dies geschieht in der EU unter den normalen daftir vorgesehenen
gesetzgeberischen Verfahren, Einzelheiten können Sie auch dem CETA-Text, dem EU-
Textvorschlag ftir die Regulierungszus€ürmenarbeit in TTIP,3 sowie dem "Fact-Sheet" zu
diesem Themaa entnehmen.

2 h ttp :i/tr.ade,eg-e urop a, e u/d oc I ib/d ocs/2 0 I 3 1d ecem b_er/tr'Ad-o c_ I 5 I 9 5 9 .p d f' http://trade.ec.europa.eu/dgglib/docs/.?0l5lftbruary/tradoc,*l i.3lZ0.!clf*t'ttrp,/lt*dr 
" e.. e ut'o
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Eine der Prioritäten der neuen Europäischen Kommission ist eine größere Transparenz

der TTlP-Verhandlungen. So hat die Kommission sich kürzlich erüschieden, alle derzeit
verfligbaren EU-Dokumente zu den TTlP-Verhandlungen im Bereich Regeln und

regulatorische Aspekte der breiteren Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Dies ist neu

bei laufenden Verhandlungen. Ich hoffe, dass dies den Bürgem erlaubt, sich selbst davon
zu iiberzeugen, dass keine der EU-Verhancllungspositionen gegen ihre Grundinteressen
verstößt, sondern dass es das Ziel ist, den Nutzen fiir Europa und seine Bürger zu
mehren. Mehr Informationen hierzu finden Sie auf der Webseite der Generaldirektion
Handel.s Diese enthält auch die EU-Verhandlungsdokumente selbst. Das
Verhandlungsmandat ist vom Rat der Europäischen Union öffentlich gemacht worclen.o
Außerdem wurde im September 2014 der Gesamttext des CETA-Abkommens auf der
Website der Kommission veröffentlicht,T Sie finden dort auch eine Zusammenfassung
der wichtigsten CETA-Ergebnisse. Auch bei TiSA gibt es keine Geheimverhandlungen.
Wie bei allen Verhandlungen infbrmiert die Kommission regelmäßig über den Verlauf
der Gespräche und leitet alle Verhandlungsdokumente an den Rat der Europäischen
Union, in dem die Regierungen der 28 EU-Mitgliedstaaten verheten sind, rffid an das
Europäische Parlament weiter. Außerdem treffen sich die Unterhändler regelmäßig mit
Vertretern der Zivilgesellschaft. Auf der TisA-Webseite sind wichtige
Verhandlungsdokumente veröffentlicht, wie zum Beispiel das EU-Eingangsangebot und
Konzeptpapiere.s Die EU-Mitgliedstaaten haben außerdem inzwischen entschieden, auch
das TiSA-Mandat al veröfflentlichen. Als Teil ihrer Transparenzinitiative strebt die
Kommission an, weitere Schritte zu untemehmen, um die Einbindung aller politischen
Ebenen und der Bürger zu sichern.e

Was die Beteiligung der Kommunen an der bestehenden TTlP-Beratergruppe betriffi,
muss ich unterstreichen, dass diese Gruppe für Vertreter der Zivilgesellschaft geschaffen
wurde, die nicht formell im Ratrmen der europäischen Institutionen eingebunden sind, Im
Rahmen der europäischen Institutionen obliegt es der Bundesregierung, die Interessen
der deutslhen Kommunen und,Läinder zu vertreten.

Die EU-Handelskommissarin hat bei der Ver'öffentlichung des Berichts tiber die
öfftntliche Anhörung bekraftigt, dass "die TTIP, die von der Europäischen Kommission
ausgehandelt und zur Ratifikation vorgelegt werden wird, ein Abkofitmen ist, das dem
Bürger zugutekommt und ftir mehr Wachstum und Beschäftigung in Europa sorgen wird.
Dieses Abkommen vergrößert das Gewicht Europas in der Welt und hilft uns, unsere
strengen Standards zu schtitzen. Die Europäische Kommission wird kein Abkommen
abschließen, das unsers Standards absenkt oder das staatliche Regelungsrecht
einschränkt. Wecler die Mitgliedstaaten noch das Europäische Parlament körurten ein
derarti ges Abkommen gutheißen".

' http://trade.ec.europa.eq/docl ib/presslinslex.cfin?id:,1 2J !6 http://ec.europa.eq/trade/policy/i[:focui/üipTabout-rrip/processlinOex_de.htm
' htrp :,7qa-49. ec. eJrropa. e u/dpc] iblpless/i nd ex.c fi n ? i d= I 2 3 0t http :l/rrad e. ec. e uropa. e u/do c lib/press/in di{.rc.. til ? i d l I 3 3' htp:,{ec.europa.eu/nervs,20l4ldocs/c 201 :t 9052 en.pdf (EN)
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Wir haben die Ergebnisse der öffentlichen Anhörung über den Investitionsschutz und das

Schiedsverfahren (ISDS) im Rahmen der TTIP veröffentlicht. Der Bericht macht nicht

nur deutlich, dass es in dieser Frage erhebliche Vorbehalte und Befürchtungen gibt,

sondern auch, dass die Ansichten erheblich auseinandergehen. Wllhrend einige glauben,

dass das Regelungsrecht unzureichend ist, fürchten andere, dass der Investitionsschutz

untergraben wird.

Nach einer Analyse der eingegangenen Beiträge werden insbesondere in vier Bereichen
Verbesserungsmöglichkeiten geprüft :

Schutz des Regelungsrechts;
Einrichtung und die Funktionsweise von S chiedsgeri chten;
Verhältnis zwischen der innerstaatlichen Justiz und dem ISDS:
Berufungsmechanismus.

Zu den möglichen Verbesserungen wird die Kommission im Fnihjalu konkrete
Vorschläge für den lnvestitionsschutzschutz und das ISDS im Rahmen der TTIP
vorlegen. Sie wird ebenfalls erneut die beteiligten Parteien, die Mitgliedstaaten
(einschließlich Deutschlands) und das Europäi sche Parlament anhören.

Ich hoffe mit diesen Erläuterungen dazta beigetragen zu haben, Ihre Befürchtwrgen zu
entkräften. Weitere Informationen über die Einzelheiten der Verhandlungen finden Sie
auf der eins chl ägi gen lVeb site http : //ec. eulopa._eUtqade/pol i cy/in - focu s/ttip.

Mit freundlichen Grüßen



Kronenberq - Schmücker (Sitzunssdienst und Kreisverfassung)

Von: AskEP@europarl.europa.eu
Gesendet: Dienstag, 14. April 201517:33
An: Kronenberg - Schmücker (Silzungsdienst und Kreisverfassung)
Betreff: TTIPITISAICETA - Schutz der kommunalen Daseinvorsorge - Appell des

Kreistages des Kreises Unna

Sehr geehrte Frau Kronenberg,

vielen Dank flrr Ihre E-Mail an das Referat Bürgeranfragen des Europäischen Parlaments.

Gem informieren wir Sie. dass internationale Handelsabkommen mit Drittstaaten immer von der
Kommission im Auftrag und im Namen der EU verhandelt werden, da Handelsfragen in die ausschließliche
Zuständiskeit der EU fallen.

Die Kommission wird dabei nur aktiv, wenn die Mitgliedstaaten sie vorher mittels eines
Verhandlungsmandats offiziell dazu ermächtigt haben. Es sind auch die Mitgliedstaaten, die festlegen,
welche Ziele die Kommission bei den Verhandlungen im Namen der EU erreichen soll.

Das Europäische Parlament ist nicht selbst an den Verhandlungen beteiligt, wird aber ebenso wie der Rat
(bestehend aus Verfetem der EU-Mitgliedstaaten) von der Europäischen Kommission über ihren Fortgang
umfassend und eineehend auf dem Laufenden sehalten.

Derzeit bereitet das Europäische Parlament einen Zwischenbericht zu TTIP vor. Der deutsche S&D-
Abgeordneten und Vorsitzende des Ausschusses Iiir Intemationalen HandelBemd Langeist für den Bericht
zuständig. Der Bericht, über den das Plenum voraussichtlich im Mai 2015 abstimmt, soll der Europäischen
Kommission und dem Ministerrat ein Signal geben, ob die Verhandlungen in die richtige Richtung gehen.

Offizielle Dokumente und aktuelle Informationen zu den Verhandlungen um die FrEihandelsabkommen
sowie Kontaktangaben sind verfügbar auf der TTIP-Webseite, der TiSA-Webseiteund der CETA-
Webseiteder Euronäischen Kommission.

Wir hoffen, dass Ihnen diese Informationen behilflich sind.

Mit freundlichen Grüßen

Referat Bürgeranfra gen
rvrvw. europarl.europa.euiaskEP

Rechtlicher Hinweis
Bitte beachten Sie. dass die vom Referat Bürgeranfragen des Europäschen Parlaments erteilten Informationen nicht rechtsverbindlich sind.
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